
1.                Ich erkläre mich für die Ausbildung zum Erwerb der gewünschten Lenkberechtigung körperlich und geistig geeignet.


2.                Die Fahrschule Am Campus hat die Aufgabe, mir zu jenen Kenntnissen zu verhelfen, die ein Ablegen der amtlichen Lenkerprüfung mit einem erfolgreichen Ergebnis ermöglichen.


3.                Die amtlichen Wege für die Prüfungsfreigabe, die durch die zuständige Behörde (BPKo; BH; Verkehrsamt) erfolgt, sind vom mir selbst durchzuführen, da die Fahrschule Am Campus keine Einflußnahme darauf hat.


4.                Die Dauer einer Unterrichtseinheit (sowohl Theorie, als auch Praxis) beträgt 50 Minuten.


5.                Wenn der Schüler sich einen Prüfungstermin für die amtliche Lenkerprüfung (Theorie oder Praxis) vereinbart hat, so kann dieser Termin spätestens eine Woche (7 Tage) vorher abgesagt / oder verschoben werden. Ein zu spätes Absagen / Verschieben wäre kostenpflichtig und würde die Ausbildungskosten unnötig erhöhen.


6.                Fahrstunden, die vom Schüler mit dem Büro ausgemacht wurden, jedoch vom Kunden nicht eingehalten werden können, sind ebenfalls kostenpflichtig, wenn sie nicht 48 Stunden an Werkstagen (Sa, So + Feiertage zählen nicht zu den 48 Stunden) vor dem entsprechenden Termin abgesagt worden sind. Der Schüler kann jedoch eigens für einen Ersatzschüler sorgen.


7.                Ausgemachte Leistungen, die durch die Fahrschule Am Campus oder einer Behörde nicht eingehalten werden können (z.B. Ausfall eines Fahrzeuges; Erkrankung eines Fahrlehrers; Prüfungsabsage von seitens des VA;…), so wird diesbezüglich kein Entgelt verrechnet. Schadensersatzansprüche des Schülers gegenüber der Fahrschule Am Campus entstehen aber nicht. Der Schüler wird ehestmöglich von der Fahrschule Am Campus über die Absage in Kenntnis gesetzt.


8.                Die Prüfungstermine, Theorie und Praxis, vereinbart sich der Kunde selbst mit dem Büro. Ein Termin für die praktische Fahrprüfung wird erst dann vergeben, wenn der Zahlschein an die Behörde (Bareinzahlung) im Fahrschulbüro hinterlegt wurde.





1.       Ich erkläre mich für die Ausbildung zum Erwerb der gewünschten Lenkberechtigung körperlich und geistig geeignet.


2.       Die Fahrschule Am Campus übernimmt die Aufgabe, mir zu jenen Kenntnissen zu verhelfen, die ein Ablegen der amtlichen Lenkerprüfung mit einem erfolgreichen Ergebnis ermöglichen.


3.        Die Dauer einer Unterrichtseinheit (sowohl Theorie, als auch Praxis) beträgt 50 Minuten.


4.       Wenn der Schüler einen Prüfungstermin für die amtliche Lenkerprüfung (Theorie oder Praxis) vereinbart hat, so kann dieser Termin spätestens eine Woche (7 Tage) vorher abgesagt / oder verschoben werden. Ein zu spätes Absagen / Verschieben wäre kostenpflichtig und würde die Ausbildungskosten unnötig erhöhen.


5.       Fahrstunden, die vom Schüler mit dem Büro vereinbart wurden, jedoch vom Kunden nicht eingehalten werden können, sind ebenfalls kostenpflichtig, wenn sie nicht 48 Stunden an Werkstagen (Sa, So + Feiertage zählen nicht zu den 48 Stunden) vor dem entsprechenden Termin abgesagt worden sind. Es sind jedoch jedenfalls € 5.- an Bearbeitungsgebühr zu bezahlen.  Der Schüler kann eigens für einen Ersatzschüler sorgen, in diesem Fall entfällt die Stornogebühr.


6.       Für vereinbarte Leistungen, die durch die Fahrschule Am Campus oder eine Behörde nicht eingehalten werden können (z.B. Ausfall eines Fahrzeuges; Erkrankung eines Fahrlehrers; Prüfungsabsage von seitens des VA;…),  wird kein Entgelt verrechnet. Etwaige Schadensersatzansprüche des Schülers gegenüber der Fahrschule Am Campus können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Der Schüler wird ehestmöglich von der Fahrschule Am Campus über die Absage in Kenntnis gesetzt.


7.       Die Prüfungstermine, Theorie und Praxis, vereinbart sich der Kunde selbst mit dem Büro. 





8.       Bei der amtlichen Lenkerprüfung (Theorie und Praxis) hat der Schüler pünktlich und mit einem amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass)       zu erscheinen.


9.     Für den Fall, dass der Schüler die Ausbildung abbrechen möchte, haben alle bis dahin konsumierten Leistungen der Fahrschule Am Campus finanziell beglichen zu sein; auf jeden Fall jedoch die Einschreibgebühr.


10.     Vor der amtlichen Lenkerprüfung müssen alle Fahrschulleistungen bezahlt worden sein.


11.     An dieser Stelle möchten wir auf die amtlichen Verjährungsfristen hinweisen:


          	Amtsärztliche Untersuchung: 	18 Monate                               	Bestandene Prüfung:		18 Monate 	Führerscheinabholung:		18 Monate 	Kurs und Fahrstunden:		18 Monate


12.     Nachdem der Schüler die praktische               Fahrprüfung bestanden hat, gilt die                  1. Phase der Ausbildung als abgeschlossen.


13.     Die aktuellen Tarife sind in der Fahrschule ausgehängt und können unter Umständen (z.B. Treibstoffkostenerhöhung, durch Änderung der kollektiv-vertraglichen Personalkosten, neue Steuern oder Abgaben, bzw. Bei Jahreswechsel) nach der Unterzeichnung dieses Vertrags erhöht werden.


 14.     Sollten neue gesetzliche Vorschriften nach dem Unterschreiben dieses Ausbildungsauftrages in Kraft treten, so kann eine sinngemäße Angleichung des Inhalts an den entsprechenden Gesetzestext vorgenommen werden. Änderungen des Vertrages bedeuten nicht die Auflösung oder Nichtigkeit dieser Vereinbarung.











Gelesen und verstanden














_________________________________


(Datum und Unterschrift)





Geschäftsbedingungen








